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HANDLUNGSHILFE 

„BIOABFALL-ENTSORGUNG“ 
 

Was darf in die Bioabfalltonne? 
 

 Putz- und Schälreste von Obst und Gemüse 

 verdorbenes Obst und Gemüse 

 Südfrüchte, Zitrusfrüchte 

 Eierschalen 

 Kaffeesatz mit Filtertüte, Teebeutel 

 feste, gekochte Lebensmittelreste (z. B. Kartoffeln, Reis, Nudeln, Pommes frites) 

 Brot (auch verschimmeltes Brot), sonstige Backwaren (z. B. Kuchen, Torten) 

 Papierküchentücher, Papierhandtücher 

 Kleintierstreu, Futtermittel für Kleintiere 

 

Was darf nicht in die Bioabfalltonne? 
 

Ø  größere Mengen von flüssigen Speisereste (z. B. Suppen, Soßen, Marinaden) 

Ø  rohe und gekochte Knochen 

Ø  rohe Fleischreste  

Ø  Schlachtabfälle, Tierfelle, Blut 

Ø  anorganische Materialien (z. B. Steine, Glas, Metall) 

Ø  Verpackungen 

 
Handhabung und Bereitstellung der Bioabfalltonne 
 

 Bioabfall-Hygienesack der GOA in die Bioabfalltonne einhängen  

 WICHTIG: Bioabfalltonnen ohne Bioabfall-Hygienesack werden nicht geleert! 

 Bioabfälle lose und unverpackt einwerfen 

 Bioabfall-Hygienesack bitte nicht fest verschließen, sondern nur zusammenfalten 

 Bioabfalltonne rechtzeitig am Abfuhrtag bereitstellen (siehe Abfallkalender) 

 die Leerung der Bioabfalltonne erfolgt wöchentlich 

 Bioabfall-Hygienesäcke können bei Bedarf über das entsprechende Formular bestellt werden 

 es erfolgt keine Reinigung der Biotonnen durch die GOA 

 

Service-Hotline 
Für Auskünfte steht Ihnen unsere Vertriebsabteilung unter der Telefonnummer 0 71 74/27 11- 701 oder unter 
der Fax-Nummer 0 71 74/27 11- 957 gerne zur Verfügung. 
 

Listen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit 


